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Zwei Fragen stehen hinsicht-
lich der Digitalisierung und
Archivierung von Papierdo-

kumenten immer wieder im Raum:
„Werden digitale Dokumente im
elektronischen Archiv vor Gericht
anerkannt?“ und „Kann ich meine
Papierdokumente nach dem digi-
talen Archivieren vernichten?“
Um diese Fragen beantworten zu
können, ist zunächst einmal die
rechtliche Situation von sowohl
digitalen Dokumenten als auch Pa-
pierdokumenten in Deutschland
zu beleuchten.

Rechtlicher Status
von Dokumenten
In der Rechtsprechung gilt für ein

Im Kampf gegen die
Dokumentenflut
Beweistauglichkeit digitalisierter und
archivierter Papierdokumente

Die Krankenhäuser sehen sich
durch steigende Fallzahlen, die
hohe Dokumentationspflicht im
Krankheits- und Behandlungs-
verlauf der Patienten sowie
durch die gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen der Patienten-
unterlagen einer wachsenden
Dokumentenflut ausgesetzt. Ob-
wohl ein Teil der patientenbezo-
genen Dokumente schon in elek-
tronischer Form vorliegt, wird
die Patientenakte in vielen Kran-
kenhäusern weiterhin in Papier-
form geführt – mit allen damit
verbundenen Nachteilen. So
stoßen die Krankenhäuser bei
der Archivierung der Papierak-
ten vermehrt an ihre räumlichen
Kapazitätsgrenzen. In diesem
Zusammenhang planen viele
Krankenhäuser die Einführung
eines elektronischen Archivs,
dessen Einsatz aber immer noch
mit großer Unsicherheit bzgl. der
Rechtssicherheit der digital
archivierten Dokumente ver-
bunden ist. Entsprechend wird
in diesem Artikel die Digitalisie-
rung und Archivierung von Pa-
pierdokumenten im Kranken-
haus unter dem Gesichtspunkt
ihrer Beweistauglichkeit sowie
deren Verbesserung durch den
Aufbau einer Verfahrensdoku-
mentation näher betrachtet.

handschriftlich signiertes Papier-
dokument die so genannte Echt-
heitsvermutung (nach ZPO). Das
heißt, im Falle der Gerichtsbarkeit
wird von der Authentizität des Do-
kuments ausgegangen. Zweifel an
seiner Echtheit müssen von der
Gegenseite in der Beweiswürdi-
gung belegt werden.
Für originär digital erzeugte Doku-
mente, die mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur der min-
destens dritten Stufe versehen
sind (z.B. ein entsprechend si-
gnierter eArztbrief), gilt ebenfalls
die Echtheitsvermutung.
Schwieriger wird es für Dokumen-
te, die in das digitale Archiv ein-
gescannt werden. Für diese gilt

keine Echtheitsvermutung. Die
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz
dieser Dokumente liegt im Ermes-
sen des Gerichts und ist in der frei-
en Beweiswürdigung zu belegen.
Die Beweiskraft der digitalisierten
und archivierten Dokumente lässt
sich erhöhen, indem der Nachweis

Foto: Fotolia ©Feng Yu
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erbracht wird, dass alle Dokumen-
te im digitalen Archiv ordnungs-
mäßig
* erfasst,
* gespeichert,

bezeichnet ein digitales Archiv,
welches die o.g. Kriterien erfüllt,
als beweistauglich. Der Verband
hat dafür eine umfangreiche Prüf-
anleitung unter dem Namen PK-
DML (Prüfkriterien für Dokumen-
tenmanagement- und Enterprise
Contentmanagement-Lösungen)
ausgearbeitet. Diese PK-DML die-
nen zudem der TÜV-IT als Basis für
entsprechende Zertifizierungen.
Damit ein digitales Archiv diese
Kriterien erfüllen kann, sind so-
wohl der Gesamtprozess des Digi-
talisierens und des Archivierens,
als auch die Schnittstellen zu an-
deren Bereichen innerhalb des
Krankenhauses, wie zum Beispiel
das Qualitätsmanagement, ent-
sprechend anzupassen und zu
dokumentieren.

Prozess und Schnittstellen
des digitalen Archivs
Grundlegend gilt es, den Digitali-
sierungs- und Archivierungspro-
zess in der Form zu definieren und
organisatorisch festzulegen, dass
für die Dokumente im Archiv die
geforderten Merkmale zur Beweis-
tauglichkeit nach PK-DML (kor-
rekte Erfassung, Speicherung etc.,
vgl. oben) erfüllt werden. Dieser

* bearbeitet,
* archiviert und
* gelöscht werden.

Der Verband Organisations- und
Informationssysteme e.V. (V.O.I.)

Prozess (vgl. Abbildung 1) ist ab-
schließend in Form einer Verfah-
rensdokumentation zu fixieren.
In dieser schematischen Prozess-
beschreibung werden organisato-
rische Prozesse (grün hinterlegt),
wie z.B. das Scannen und Indexie-
ren der Papierakte durch einge-
wiesene Mitarbeiter, von elektro-
nischen Prozessen, wie z.B. das
Digitalisieren der Informationen
beim Scannen, unterschieden.
Während die elektronischen Pro-
zesse meist in Form von Systemdo-
kumentationen des jeweiligen Her-
stellers zu Verfügung stehen, sind
die organisatorischen Prozesse
vom Krankenhaus selbst zu defi-
nieren und zu dokumentieren.
Ein besonderer Fokus muss dabei
auf den Übergangsprozess der Pa-
pierdokumente in die elektroni-
sche Form gelegt werden. An die-
ser Stelle hat der Mitarbeiter am
Scann-Arbeitsplatz die Gleichheit
der beiden Dokumente (Papierdo-
kument und digitalisiertes Doku-
ment) zu prüfen und zu bestätigen.
Eine nicht ausreichende Protokol-
lierung dieses Arbeitsschrittes
würde den Nachweis erschweren,
dass die obigen Kriterien zur Be-
weistauglichkeit eingehalten wur-
den. Aus diesem Grund wird an-
geraten, in diesem Prozessschritt
eine qualifizierte elektronische
Signatur bzw. einen qualifizierten
elektronischen Zeitstempel zu ver-
wenden.
Zur Verbesserung der Beweiswür-
digkeit der elektronisch archivier-
ten Dokumente gilt es, ergänzend
zur Prozessdefinition eine Be-
schreibung der archivrelevanten
Bereiche des Krankenhauses vor-
zunehmen. Nachfolgend werden
mögliche Schnittstellen des digita-
len Archivs zu solchen Bereichen
aufgezeigt und erläutert (Abbil-
dung 2).

Personal
Das Personal, welches das Archiv-
system betreibt, muss über die not-
wendige Qualifikation verfügen,
dieses fehlerfrei zu bedienen. In
Fällen von Krankheit und Urlaub
müssen Vertretungsregeln eta-
bliert werden.

IT-Sicherheit
Es sind technisch-organisatori-
sche Maßnahmen einzuhalten, um
dem Verlust von Daten vorzubeu-

Jörg Redmann
Geschäftsführender Gesellschafter
Sanovis GmbH

Till Baer
Berater
Sanovis GmbH

Abbildung 1: Vereinfachtes Prozessbeispiel – Digitalisierung und
Archivierung von Papierdokumenten
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gen und die Datenverarbeitungs-
anlage vor unberechtigtem Zugriff
zu schützen (z.B. Brandmeldean-
lagen und Zutritt mit Chipkarte).

Datenschutz
Geltende Datenschutzgesetze
müssen eingehalten werden. So
sind z.B. Regeln für das Löschen
und Sperren von Daten umzuset-
zen (unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten).

Archivordnung
Regeln für die Herausgabe von
Akten müssen unter anderem in
der Archivordnung festgeschrie-
ben werden, um zu gewährleisten,
dass keine Papierakten unbemerkt
abhandenkommen. So soll eine
vollständige Digitalisierung aller
patientenbezogenen Dokumente
gewährleistet werden.

Qualitätsmanagement (QM)
Um eine gleichbleibende Qualität
der Arbeitsabläufe und Vorgänge
im digitalen Archiv zu erlangen,
ist ein regelmäßiges Kontroll- und
Reportsystem notwendig. Dieses
sollte in das QM des Krankenhau-
ses integriert werden.

Vernichtung der Papierakten
Nach einer Anpassung der Prozes-
se und der Schnittstellen gemäß
den obigen Vorgaben stellt sich als
zweite wesentliche Frage, ob die

herkömmliche Papierakte nach
dem Digitalisieren vernichtet wer-
den kann. Dieses Thema wird so-
wohl in der Literatur als auch in
der Praxis vielfältig diskutiert und
gehandhabt. Die Meinungen der
Beteiligten gehen hierbei sehr
stark auseinander, so dass sich
an dieser Stelle keine eindeutige
Handlungsempfehlung zur Ver-
nichtung der gescannten Papier-
akten abgeben lässt. Allgemein
lässt sich jedoch festhalten, dass
eine Vernichtung der Papierakten
unkritisch ist, sofern die digitali-
sierten Dokumente im elektroni-
schen Archiv vor Gericht aner-
kannt werden.

Fazit
Ein digitales Archiv darf nicht als
Einzellösung gesehen, sondern
muss als integratives System ver-
standen werden, das viele Berei-
che im Krankenhaus tangiert.
Um die Beweistauglichkeit der di-
gital archivierten Dokumente vor
Gericht zu erleichtern, müssen
sowohl der Kernprozess des Digi-
talisierens und Archivierens von
Papierdokumenten als auch die
Schnittstellen zu anderen Berei-
chen angepasst und entsprechend
in einer Verfahrensdokumentation
definiert werden.
Trotz Einhaltung dieser Vorgaben
gibt es bis heute keine abschlie-
ßende Rechtssicherheit bzgl. einer
gerichtlichen Anerkennung digita-

lisierter und archivierter Doku-
mente. Diese Unsicherheit wird
noch bis zu einer Anpassung der
Rechtsprechung bestehen bleiben.
Entsprechende Anträge liegen seit
geraumer Zeit dem Gesetzgeber vor
(vgl. auch Schlierseer Memoran-
dum, 2008). Durch ein beweistaug-
liches Archiv (nach V.O.I.), eine
entsprechende Verfahrensdoku-
mentation und ggf. eine Zertifizie-
rung lässt sich die Beweiskraft der
digitalen Dokumente deutlich er-
höhen. Auf dieser Grundlage ver-
handeln bereits einige Kranken-
häuser mit ihren Haftpflichtver-
sicherern über die Absicherung
des Restrisikos bei fehlender Ak-
zeptanz ihrer digitalen Dokumente
bei einem etwaigen Rechtsstreit.
Selbst wenn vorerst noch auf die
Vernichtung der papierbasierten
Patientenakten verzichtet wird,
treiben die Krankenhäuser den
Ausbau der EPA und der digitalen
Archivierung weiter voran. Denn
sie haben erkannt, dass sich auf
diesem Weg erhebliche Verbesse-
rungspotenziale in den Kranken-
hausprozessen nutzen lassen und
so die Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität des Hauses nachhaltig gestei-
gert werden kann. $

Jörg Redmann
Till Baer

Sanovis GmbH
Richard-Strauss-Straße 69

81679 München
www.sanovis.com

Abbildung 2: Mögliche Schnittstellen des digitalen Archivs zu anderen Bereichen des Krankenhauses


